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PENSIONSKASSE

__________________________________________________________________________

Information persönlicher Fragebogen / Gesundheitserklärung

Sehr geehrtes Neumitglied der Pensionskasse

Mit Aufnahme der Erwerbstätigkeit bei der Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau oder einer der Ihr angeschlossenen Kirchgemeinden/Organisationen werden Sie auch Mitglied der Pensionskasse der Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau.

Unser Reglement verlangt, dass Sie uns innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Arbeitsverhältnisses eine persönliche Gesundheitserklärung abzugeben haben. (Den Wortlaut der entsprechenden Bestimmung finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.)

Wir bitten Sie, das ausgefüllte Formular innerhalb der erwähnten 30 Tage direkt an uns zu-zustellen. Die Angaben bleiben bei der Pensionskasse und werden nicht an Ihren Arbeitgeber weitergegeben. Von dieser Regel gibt es eine einzige Ausnahme: Das Datum einer allfälligen Ordination (Pfarrer/Pfarrerin, Katechet/Katechetin) wird von der Reformierten Landeskirche benötigt, damit sie zu gegebener Zeit die vorgesehene Dienstalterszulagen entrichten kann.

Sollten Sie Fragen zu diesem Formular oder anderen Punkten der Pensionskasse haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Freundliche Grüsse

Pensionskasse Evangelisch-Reformierte Landeskirche

Simone Garrard

- Persönlicher Fragebogen / Gesundheitserklärung

Verwaltung: BDO AG, Pensionskasse der Reformierten Landeskirche Aargau
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Art.  8 Gesundheitliche Vorbehalte
1. Die Pensionskasse macht bei Neueintritt oder Leistungserhöhungen über 10% die Versicherungsdeckung von einer vorgängigen Gesundheitsprüfung abhängig. Der Versicherte ist verpflichtet, die Fragen der Pensionskasse und der Versicherung wahrheitsgemäss zu beantworten sowie sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Ohne schriftliche Aufnahmebestätigung der Pensionskasse sind die Leistungen der Pensionskasse auf das gesetzliche Minimum gemäss BVG beschränkt.

Die Pensionskasse kann, abhängig vom Inhalt der Informationen zum Gesundheitszustand der zu versichernden Person, die überobligatorischen Leistungen für bestimmte Leiden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausschliessen. Auch bei einem zeitlich befristeten Vorbehalt werden bis zum Ende der Versicherung keine überobligatorischen Leistungen erbracht, wenn das dem Vorbehalt unterliegende Leiden während der Vorbehaltsdauer zum Tod oder zur Arbeitsunfähigkeit führt, welche ihrerseits den Tod oder die Invalidität hervorruft.
Dem Versicherten wird ein allfälliger Vorbehalt durch eingeschriebenen Brief innert 60 Tagen nach Vorliegen aller zum Entscheid von der Pensionskasse und gegebenenfalls dem Rückversicherer als notwendig erachteten Dokumente für die Aufnahmeprüfung mitgeteilt.

2. Stirbt der Versicherte oder wird er invalid, bevor die Gesundheitsprüfung abgeschlossen ist, müssen nur die gesetzlich geforderten Mindestleistungen erbracht werden.

3. Bei Verschweigen von vorbestehenden Gesundheitsbeeinträchtigungen (Anzeigepflichtverletzung) durch den Versicherten oder bei Erteilung unwahrer Angaben anlässlich der Gesundheitsprüfung können die Todesfall- und Invaliditätsleistungen innert 6 Monaten seit Kenntnis der Anzeigepflichtverletzung durch die Pensionskasse bis auf die gesetzlich geforderten Mindestleistungen herabgesetzt werden.

4. Die Pensionskasse erbringt nur Leistungen wenn die Arbeitsunfähigkeit, welche zu Invalidität oder Tod im Sinne des BVG geführt hat, nach Eintritt in die Pensionskasse eingetreten ist. 

War ein Versicherter bei Aufnahme in die Pensionskasse nicht voll arbeitsfähig - selbst wenn er durch diese Arbeitsunfähigkeit im Sinne der eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) nicht teilinvalid war - und führt die Ursache dieser Arbeitsunfähigkeit zur Invalidität oder zum Tod, müssen nur die gesetzlich geforderten Mindestleistungen erbracht werden.

Steigt der Jahreslohn nach Eintritt einer Arbeitsunfähigkeit, so ist diese Lohnveränderung nicht leistungswirksam. Die gesetzlich geforderten Mindestleistungen werden gewährleistet.
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